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Vorwort 

Das Institut der Untervollmacht - die Vertretung eines Vertreters 
in seiner Vertreterstellung -- ist ein Beispiel dafür, wie sich zu einem 
Problemkreis in der Rechtsprechung sowie in der Kommentar- und 
Lehrbuchliteratur eine sogenannte herrschende Meinung etabliert, deren 
Augenmerk einzelnen praktischen Folgerungen, kaum aber den 
dogmatischen Grundlagen zugewendet ist. So kann es nicht über-
raschen, wenn bei weitgehend übereinstimmender Auffassung zur 
rechtlichen Möglichkeit einer Untervollmacht die Ansichten in Einzel-
fragen oft auseinandergehen. Wo eine konstruktive Basis fehlt, stellen 
sich zuweilen unhaltbare Scheinbegründungen ein, wenn nicht gar 
der bloße Hinweis auf ein Verkehrsbedürfnis für ausreichend erachtet 
wird. Dieses von Gernhuber zutreffend charakterisierte "Stadium des 
dogmatischen Halbdunkels" etwas zu erhellen und damit eine Frage aus 
dem Stellvertretungsrecht ihrer Klärung näher zu führen, ist die Auf-
gabe, der sich die folgenden Erörterungen widmen. 

Herrn Professor Dr. Arwed Blomeyer danke ich für die ständige 
Betreuung und Förderung. 

Mein Dank gilt auch Herrn Professor Dr. von Lübtow für die Auf-
nahme der Arbeit in die von ihm herausgegebene Reihe. 

Johann W. Gerlach 
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I. Einleitung 

Begriff und Zulässigkeit der Untervollmacht als der von einem 
Vertreter verliehenen Vollmacht haben im BGB keine Erwähnung 
erfahren1• Lediglich die §§ 52 Abs. 2, 58 HGB, § 135 Abs. 3 AktG und 
§ 81 ZPO behandeln die Übertragbarkeit von Prokura und Hand-
lungsvollmacht, die "Unterbevollmächtigung" durch ein zur Stimm-
rechtsausübung bevollmächtigtes Kreditinstitut und die Bestellung 
eines Vertreters und eines Bevollmächtigten für die höheren Instanzen 
durch den Prozeßbevollmächtigten. Die Möglichkeit der Erteilung 
einer Vertretungsmacht durch einen Vertreter, in den Motiven2 als 
eine den Umfang der Vollmacht betreffende Einzelfrage charakteri-
siert, ist jedoch über den Rahmen dieser positiven Bestimmung hinaus 
allgemein anerkannt8 ; Fülster' hält das Institut der Untervollmacht 
für gewohnheitsrechtlich gesichert. 

Die Zulässigkeit der Bevollmächtigung durch einen Vertreter ent-
spricht auch einem dringenden Erfordernis des Rechtsverkehrs. Ähn-
liche Gründe, die den einzelnen zur Erteilung einer Vertretungs macht 
veranlassen, z. B. ausgedehnter Umfang der zu besorgenden Geschäfte, 
Verhinderung durch Abwesenheit oder Krankheit, mangelnde Sach-
kenntnis, können auch einen Vertreter nötigen, das Rechtsgeschäft 
nicht selbst abzuschließen, sondern durch einen von ihm bevollmäch-
tigten Dritten vornehmen zu lassen: Ein Generalbevollmächtigter oder 
ein Prokurist erteilt Vertretungsmacht zum Abschluß einzelner Ge-
schäfte, der Generalvertreter eines Versicherers bestellt Untervertreter, 
der prozeßbevollmächtigte Rechtsanwalt betraut einen Kollegen mit 
der Wahrnehmung eines Termins oder mit der Rechtsverfolgung in 
der höheren Instanz. 

1 Anders z. T. in ausländischen Zivilgesetzbüchern, z. B. § 1010 ABGB, 
Art. 1994 Cc. Siehe dazu mit weiteren Beispielen Müller-Freienfels, S. 62 
Anm. 55 a. Der Begriff "Unterbevollmächtigung" wird in § 135 Abs. 3 AktG 
verwandt. Zum Begriff der Untervollmacht in landesrechtlichen Stempel-
gesetzen vgI. Haas, S. 8 Anm. 4. Zur geschichtlichen Betrachtung vgl. Wenger, 
S. 152/153; Mitteis, S. 196/197; Hupka, Vollmacht, S. 346 ff.; Haas, S. 13 ff, 
85 ff. 

Z I S. 232. 
8 Vgl. Staudinger - Coing, § 167 Rdz. 29; BGH 32, 250 ff. = JZ 1960, 

603 = NJW 1960, 1565 = MDR 1960, 746 = WM 1960, 786 = BB 1960, 
718 = DB 1960, 782. 

« S. 1. 



10 1. Einlei tung 

Die rechtliche Anerkennung einer Bevollmächtigung durch einen 
Vertreter erweist sich vor allem in den Fällen gesetzlicher Vertretung 
als dringlich, da hier grundsätzlich5 nur der Vertreter zur Vornahme 
von Rechtsgeschäften für den Vertretenen in der Lage und dieser 
selbst vom eigenen rechtsgeschäftlichen Handeln und damit auch von 
der Erteilung einer Vertretungsmacht ausgeschlossen ist. Entsprechen-
des gilt für Organe und Verwalter (Testamentsvollstre~er, Konkurs-
verwalter usw.). 

Trotz dieser erheblichen praktischen Bedeutung bestehen über die 
rechtliche Konstruktion der Untervollmacht größte Unklarheiten und 
Meinungsverschiedenheiten6• In der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung ebenso wie in der Kommentar- und Lehrbuchliteratur finden 
sich häufig nur kurze, stets wiederkehrende Wendungen und Aus-
führungen weniger begründender denn behauptender Natur. Lediglich 
einige ältere Monographien und Dissertationen wenden dieser Frage 
nähere Aufmerksamkeit zu. Da die Autoren dabei nicht nur ver-
schiedene Wege zur dogmatischen Einordnung beschreiten, sondern 
auch eine voneinander abweichende Terminologie verwenden und 
zudem noch unterschiedliche Tatbestände behandeln, bedarf es zunächst 
einer Begriffserklärung und Abgrenzung der Untervollmacht von 
ähnlichen rechtlichen Tatbeständen. 

5 Anders z. B. bei der Pflegschaft, wenn der Pflegebefohlene selbst voll 
geschäftsfähig ist, §§ 1910 f. Ähnlich auch die sog. Schlüsselgewalt nach 
§ 1357, wenn man sie als Vertretungsmacht versteht (entgegen der h. M., 
z. B. Palandt - Lauterbach, § 1357 Bem. 1, die die Schlüsselgewalt als eigenes 
Recht der Frau qualifiziert). Siehe näher dazu Soergel- Siebert- Vogel, 
§ 1357 Rdz. 5 ff. 

6 So schon Haas (1925), S. 1. Ebenso heute Gernhuber, JZ 1960, 605, nach 
dem "das Stadium des dogmatischen Halbdunkels noch nicht überwunden" 
ist. 



II. Abgrenzung und Begriffsklärung 

Die Erteilung einer Vertretungsmacht durch einen Vertreter ent-
zieht sich einheitlicher Qualifizierung und Bezeichnung. Das gründet 
sich auf die Verschiedenheit dieses Bevollmächtigungsaktes in Form 
und Wirkung. Die Form der Bevollmächtigung ist insoweit unter-
schiedlich, als der Vertreter die Vertretungsmacht im eigenen und 
im fremden Namen verleihen kann. Bei der Wirkung ergibt sich eine 
Differenzierung einmal dahin, zu wessen Vertretung der Bevoll-
mächtigte befugt ist, und zum anderen, ob der bevollmächtigte Ver-
treter aus seinem Vertretungsverhältnis ausscheidet oder zwei Ver-
treter nebeneinander stehen. 

Zur Verdeutlichung seien zunächst die konstruktiven Möglichkeiten 
der Bestellung eines Vertreters durch einen Vertreter aufgezeigt: 

1. Der Vertreter bevollmächtigt den Dritten im Namen des Prinzipals 
zu dessen Vertretung; der Prinzipal ist nach § 164 Abs. 1 Voll-
machtgeber und Vertretener. 

2. Der Vertreter erteilt dem Dritten im eigenen Namen die Macht zur 
Vertretung des Prinzipals; der Vertreter ist Vollmachtgeber, der 
Prinzipal Vertretener. 

3. Der Vertreter bevollmächtigt den Dritten im eigenen Namen zu 
seiner Vertretung als Vertreter; der Vertreter ist Vollmachtgeber 
und Vertretener, die Wirkungen des vom Dritten abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfts sollen aber den Prinzipal treffen. 

4. Der Vertreter bevollmächtigt den Dritten im eigenen Namen zu 
seiner Vertretung ohne Bezugnahme auf seine Vertreterstellung; 
der Vertreter ist Vollmachtgeber und Vertretener. 

Für die Untervollmacht scheidet Fall 4 von vornherein aus, da 
der Bevollmächtigende den Vertreter für sich bestellt, also höchstens 
als mittelbarer Vertreter des Prinzipals. Die mittelbare Vertretung 
rechnet nicht zur Stellvertretung im Sinne der §§ 164 ff.1, so daß 
es sich bei dieser rechtlichen Gestaltung lediglich um eine Kombina-
tion zweier unabhängiger Vertretungsverhältnisse handelt; zu einer 

1 Vgl. dazu Staudinger - Coing, Vorb. zu § 164 Rdz. 38 ff. 


